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Sachliche und zeitliche Gliederung 

 
Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 

 
 
Ausbildungsberuf:   Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen  
 
 
Ausbildungsbetrieb: ______________________________________________ 
 
 
 
Auszubildende/r:  ______________________________________________ 
 
 
 
In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung sind die zu vermittelnden Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Kenntnisse aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung über die Berufs-
ausbildung zum/r Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen in der Fassung vom 
22. März 2005 abgeleitet. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunter-
richtes und der Abschlussprüfungen des/der Auszubildenden ist im angegebenen Ausbildungs-
zeitraum enthalten. Änderungen des Zeitumfangs und des Zeitablaufs aus betrieblich oder schu-
lisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des Auszubildenden bleiben vorbehal-
ten.  
 
Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestandteil des Berufsausbildungs-, bzw. Umschu-
lungsvertrages. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam besprechen. Die vermit-
telten Ausbildungsinhalte sind regelmäßig durch Ankreuzen zu vermerken.  
 
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungs-
rahmenplans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n: 
 
Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges Exemplar 
der sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. 
 
 
 
 
 
___________________   ______________________________ 
Datum             Firmenstempel/Unterschrift  
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1 Der Ausbildungsbetrieb 

(§ 4 Nr. 1) 
 

 

1.1 Stellung, Rechtsform und 
Strukturdes Ausbildungsbe-
triebes (§ 4 Nr. 1.1) 

a) Geschäftsfelder des Ausbildungsbetriebes und seine Stel-
lungam Markt beschreiben ☐ 

b) Aufbau- und Ablauforganisation sowie Zuständigkeiten im 
Aus-bildungsbetrieb erläutern ☐ 

c) Rechtsform des Ausbildungsbetriebes darstellen ☐ 
d) Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebes mit Wirt-

schaftsorganisationen, Behörden, Gewerkschaften und 
Berufsvertretungen beschreib 

☐ 

1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial-und 
tarifrechtliche Vorschriften 
 (§ 4 Nr. 1.2) 

a) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag  feststel-
lenund Aufgaben der Beteiligten im dualen System 
beschreiben 

☐ 

b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbild-
ungsordnungvergleichen ☐ 

c) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung beschreiben ☐ 
d) arbeits-,   sozial-   und   mitbestimmungsrechtliche   

Vorschriftensowie für den Ausbildungsbetrieb geltende Ta-
rif- und Arbeitszeit-regelungen beachten 

☐ 

e) wesentliche  Inhalte  und  Bestandteile  eines  Arbeitsver-
tragesdarstellen ☐ 

f) lebensbegleitendes  Lernen  für  die  berufliche  und  
persönlicheEntwicklung  begründen;  berufliche  Aufstiegs-  
und  Weiterent-wicklungsmöglichkeiten darstellen 

☐ 

1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz-
bei der Arbeit (§ 4 Nr. 1.3) 
 
 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung er-
greifen 

☐ 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-
schriften anwenden ☐ 

c) Verhaltensweisen  bei  Unfällen  beschreiben  sowie  erste  
Maßnahmen einleiten ☐ 

d) Vorschriften   des   vorbeugenden   Brandschutzes   anwen-
den; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und Maß-
nahmen zur Brandbekämpfung ergreifen 

☐ 

1.4 Umweltschutz (§ 4 Nr. 1.4) Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im be-
ruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere ☐ 
a) mögliche Umweltbelastungen den Ausbildungsbetriebund 

seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären ☐ 
b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Um-

weltschutzes anwenden ☐ 
c) Möglichkeiten   der   wirtschaftlichen   und   umweltscho-

nendenEnergie- und Materialverwendung nutzen ☐ 
d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umwelt-

schonen-den Entsorgung zuführen ☐ 
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2 
 

Arbeitsorganisation (§ 4 Nr. 2) 
 
 
 

 

2.1 Arbeitsplanung (§ 4 Nr. 2.1) a) Arbeitsaufträge   erfassen, die eigene   Arbeit   strukturie-
ren,Arbeitsschritte mit den Beteiligten abstimmen ☐ 

b) Arbeitstechniken, Arbeits- und Organisationsmittel sowie 
Lerntechniken einsetzen ☐ 

c) Informationsquellen nutzen ☐ 
d) ergonomische Regeln bei der Arbeit beachten ☐ 
e) Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsorganisation im 

eigenen Arbeitsbereich vorschlagen ☐ 
2.2 Informations- und  

Kommunikationssysteme 
(§ 4 Nr. 2.2) 

a) betriebsspezifische Software anwenden 
☐ 

b) Netze und Dienste nutzen, Sicherheitsanforderungen be-
achten ☐ 

c) Daten und Informationen aufgabenbezogen erfassen und 
bereitstellen ☐ 

d) Notwendigkeit   der   Datensicherung   begründen; betrieb-
licheDatenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen an-
wenden 

☐ 

e) Sendungsverfolgungs- und Nachweissysteme anwenden ☐ 
3 Kommunikation und Kooperation 

(§ 4 Nr. 3) 
 

3.1 Kundenorientierte Kommunikation 
(§ 4 Nr. 3.1) 

a) die eigene Rolle als Dienstleister im Kundenkontakt be-
rücksichtigen und kundenorientiert handeln ☐ 

b) im Kundengespräch sprachliche und nichtsprachliche 
Kommunikationsformen berücksichtigen ☐ 

c) fremdsprachige Fachbegriffe anwenden ☐ 
d) Kundenreklamationen und Beschwerden entgegenneh-

men und weiterleiten ☐ 
e) Sachverhalte situationsbezogen und adressatengerecht 

aufbereiten ☐ 
3.2 Teamarbeit und Kooperation 

(§ 4 Nr. 3.2) 
a) Zusammenarbeit aktiv  gestalten  und  Aufgaben  

teamorientiert und kooperativ umsetzen 
☐ 

b) Auswirkungen von  Information,  Kommunikation  und  
Kooperation   auf   Betriebsklima,   Arbeitsleistung   und   
Geschäftserfolgbeachten 

☐ 

c) zur  Vermeidung  von  Kommunikationsstörungen  beitra-
gen und Möglichkeiten der Konfliktlösung anwenden 

☐ 

4 Leistungserstellung (§ 4 Nr. 4)  
4.1 Dienstleistungsangebot 

(§ 4 Nr. 4.1) 
a) Dienstleistungsangebote der Branche unterscheiden ☐ 
b) Schnittstellen zu Fremdleistungen berücksichtigen ☐ 
c) bei der Ausgestaltung des betrieblichen Dienstleistungsan-

gebotes mitwirken 
☐ 
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4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

(§ 4 Nr. 4.2) 
a) rechtliche  Vorschriften  beachten  und  allgemeine  Ges-

chäftsbedingungen anwenden ☐ 
b) Regelungen zur Wahrung des Postgeheimnisses und des 

Datenschutzes anwenden ☐ 
c) sendungsbezogene   Sicherheitsvorschriften   beachten   

sowie Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen treffen ☐ 
d) Gefahrgut identifizieren; sendungsbezogene Gefahrgut-

vorschriften beachten ☐ 
e) Haftungsregelungen beachten ☐ 

4.3 Qualitätssicherung (§ 4 Nr. 4.3) a) Qualitätsziele des Unternehmens im eigenen Arbeits-
bereichumsetzen ☐ 

b) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozessen 
beitragen ☐ 

c) den Zusammenhang zwischen Qualität und Kundenzufrie-
denheitbeachten ☐ 

d) Einsatzbereitschaft von Arbeitsmitteln gewährleisten ☐ 
5 Annahme und Abholung (§ 4 Nr. 5) a) Sendungsdokumentationen sowie Übereinstimmung von 

Sendungen und Aufträgen prüfen, bei Abweichungen Maß-
nahmeneinleiten 

☐ 

b) über Preise, Versendungsformen und Versandbedingungen 
des Ausbildungsbetriebes informieren ☐ 

c) Sendungsentgelte berechnen 
☐ 

d) Aufträge und Sendungen annehmen 
☐ 

e) verkehrsgeographische Bedingungen berücksichtigen 
☐ 

6 Umschlag (§ 4 Nr. 6) a) Leistungsanforderungen aus den Aufträgen für den Trans-
portermitteln und Transportmittel wählen ☐ 

b) Sendungen für Weitertransport, Lagerung, Nachsendung 
und Zustellung sortieren ☐ 

c) Sendungen nachbearbeiten, Maße und Gewichte prüfen, 
Nachentgelte berechnen ☐ 

7 Auslieferung (§ 4 Nr. 7)  
7.1 Zustellungsvorbereitung (§ 4 Nr. 7.1) a) Auslieferfolge unter Berücksichtigung von Wirtschaftlich-

keit und zeitlichen Vorgaben planen ☐ 
b) Sendungen überprüfen und nach Auslieferfolge sortieren ☐ 
c)   Auslieferungsanforderungen beachten ☐ 
d) Sendungen für Transport und Zustellung vorbereiten ☐ 
e) Ladungssicherheit berücksichtigen ☐ 

7.2 Zustellungsdurchführung  
(§ 4 Nr. 7.2) 

f) Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen ermitteln und  
bewerten ☐ 

g) Ansätze zur Verbesserung des Marketings identifizieren, 
Schlussfolgerungen ableiten und Maßnahmen vorschla-
gen 

☐ 

h) Bildmaterial und Texte unter Berücksichtigung rechtlicher 
Regelungen, insbesondere des Urheberrechts, erstellen ☐ 

c) unzustellbare und nachzusendende Sendungen 
bearbeiten ☐ 

d) Schäden und Mängel feststellen und melden ☐ 
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7.3 Zustellungsnachbearbeitung 

(§ 4 Nr. 7.3) 
a) Sendungsdokumentationen nachbereiten und Zustellinfor-

mationen weiterleiten ☐ 
b) Sendungen für Abholung und wiederholte Zustellung 

vorbereiten ☐ 
c) unzustellbare und nachzusendende Sendungen 

bearbeiten ☐ 
d) Schäden und Mängel feststellen und melden ☐ 

8 Kassenführung (§ 4 Nr. 8) a) Zahlungen entgegennehmen, Zahlungsvorgänge dokumen-
tieren ☐ 

b) Abrechnungen und Kassenabschluss durchführen ☐ 
c) Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Kassenführung 

begründen ☐ 

 


